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Unsere	Freunde	-	die	Rotmilane	
	

Im	Zweifelsfall	bekommt	man		
keinen	Windpark	am	Flugplatz,		
wenn	Rotmilane	in	der	Nähe		

wohnen.	
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Tagesordnung	
1.  Technik	im	BWLV	

Technische	Lehrgänge	Klippeneck		
2.  Elektrisches	Fliegen:	

Jürgen	Eckert,	Rainer	Klein	
Eine	Übersicht	über	die	wichtigsten	Punkte	

3.  Bericht	von	der	Prüferweiterbildung	Antares/
elektrisches	Fliegen	bei	Lange	Aviation	

4.  Herbert/Gerd	Egger:	
	Neuigkeiten	im	Bereich	der	Winden	

5.  Vereinsdatenblätter	–	Regelmäßig	ausfüllen	
6.  Einbau/Prüfung/Freigabe	–	8,33kHz-Funkgerät:	

TM/Wartungshandbuch/CS-Stan/Minor-Change	
-	Neue	Funkurkunde	
-	Neues	Ausrüstungsverzeichnis	

7.  Neue	Vorschriften	zur	Prüfung	der	Transponder/
Funk	
-	Einarbeitung	im	IHP	
-	Aufgaben	des	Halters	/	Prüfers	

8.  Selbsterklärtes	IHP	seit	1.10.2016	
Gibt	es	was	Neues	dazu?	

9.  Verlängerung	TBO-Zeiten	(für	Ausbildungsflugzeuge)	
Ist	es	sinnvoll?	

10.  Austausch	von	Komponenten	–	TBO-Fristen	
Was	kann	man	wie	lange	betreiben?		
Wann	ist	der	Austausch	sinnvoll?	Wie	sind	die	
Kosten?	
Konsequenzen	für	Sicherheit	und	Verantwortung	
des	Halters.	

11.  Fallschirme	(Gottfried	Wagner/Franz	Nathrath)	
Laufzeiten	der	Rettungsfallschirme	–	20	Jahre?	
Packintervalle	

12.  P/O-Instandhaltung	für	Warte	
(nur	kurz	zur	Erinnerung)	
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Tagesordnung	
13.  Komplexe	Instandhaltung	-	

Werkstattzulassung	temporär	–	
immer	vor	Beginn	der	Arbeiten	

14.  Freigaben	–	Papier	
Unterschied	Prüfer,	P/O	–	zur	
Erinnerung	

15.  AD-Newsletter	EASA	
-	Gültigkeit	EASA-ADs/LBA-LTAs	

16.  AD/LTA-Übersicht	und	Durchführung	
bei	älteren	Flugzeugen	–	Prüfung	der	
LTA/AD	

17.  Ausfüllen	von	Prüfunterlagen	

18.   Bildungszeitgesetz:	Gesetz	
verabschiedet	
Referent	–	Räumlichkeiten	–	
Lehrgangsunterlagen	

19.  Überholung	Gurte	seit	Wegfall	
Schlehmann	

20.  Bespannen	mit	ORATEX	–	
Einweisungswochenende	mit	Sven	

Koch	auf	dem	Klippeneck	

21.  Was	noch	offen	ist		
– woran	wir	zur	Zeit	arbeiten	

22.  Verschiedenes	-	Anhänger	
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1.	Technik	im	BWLV	
Technische	Lehrgänge	Klippeneck	

	
Seit	Januar	2017	finden	alle	technischen	Lehrgänge	auf	dem	
Klippeneck	statt.		
	
Übernachtungsmöglichkeiten	im	Christian-Biser-Heim		
	
Theorieunterricht	findet	in	den	beiden	Lehrsälen	der		
BWLV	Adalbert-Seifriz-Modellbauschule	statt.	
	
Unser	Lehrgangsleiter	ist	Hans	Hörber	J	(im	Ruhestand)	bei	
vielen	Lehrgängen	mit	Willi	Nuoffer.	
	
Noch	zwei	Lehrgänge	in	diesem	Frühjahr.		
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Eindrücke	der	Lehrgänge		
auf	dem	Klippeneck	

1.	Werkstattleiter-Lehrgang	

1.	Motorseglerwart-Lehrgang	
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Technik	im	BWLV	–		
Leistungen	des	BWLV	in	2017/2018	

																																																																																																																																	Teilnehmer		
Tagungen		2017 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
Tagung	Technik	am	08.	April	2017	während	der	AERO	3017 	 	 	132 		
Noch	was???		
	
Technische	Ausbildungslehrgänge	2016/2017 	 	 		
		
für	Werkstattleiter 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
23.	01.	–	28.	01.	18	auf	dem	Klippeneck 	 	 	 	 	 	20	
		
für	Zellenwarte	
06.	01.	–	11.	02.	17	auf	dem	Klippeneck	(erster	Klippeneck-Lehrgang) 	 	12	
27.	02.	–	04.	03.	17	auf	dem	Klippeneck 	 	 	 	 	 	17	
27.	03.	–	01.	04.	17	auf	dem	Klippeneck	(8	kurzfristige	Absagen)	 	 	10	
		
für	Fallschirmwarte	
11./12.	und	18./19.	03.17	auf	dem	Klippeneck 	 	 	 	 	12	
		
Flugzeugschweißerprüfung	 	 	 	 	 	 	 	 	3	
Am	09.+	10.3.2018	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	

	 		
Motorenwart		(E-Klasse)	
11./19.	09.	15	in	Ammerbuch 		 	 	 	 	 	 	 	11	
		
Motorenwart		(Mose+UL)	
11.01.	–	14.01.17	 	auf	dem	Klippeneck 	 	 	 	 	 	21	
19.04.	–	22.04.17 	auf	dem	Klippeneck 	 	 	 	 	 	21	
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u.A.	Preisgünstige	Durchführung	von	Prüfungen	der	Lufttüchtigkeit	von	Luftfahrzeugen.	
	

	 	 	 	(Verein)	 	 	 	 	(Privat)	
Segelflugzeuge: 	 	€	75,60.-	+	7%	MwSt. 	 	€	94,50.-	+	7%	MwSt. 		
Motorsegler: 	 	€	109,80.-	+	7%	MwSt. 	 	€	141,50.-	+	7%	MwSt.	
Rettungsfallschirme: 	€	33,50.-	+	7%	MwSt. 	 	€	36,50.-	+	7%	MwSt.	
Heißluftballone: 	 	€	109,80.-	+	7%	MwSt. 	 	€	141,50.-	+	7%	MwSt.	
Startwinden: 	 	€	75,60.-	+	7%	MwSt. 	 		
Ultraleichtflugzeug: 	€	112,50.-	+	7%	MwSt. 	 			
			
UL-Prüfungen:		
Vereine	sowie	Privathalter,	die	im	Baden-Württembergischen	Luftfahrtverband	Mitglied	sind,		
auch	ihr	Ultraleichtflugzeug	über	den	BWLV	nachprüfen	zu	lassen.		
Eine	entsprechende	Vereinbarung	besteht	zwischen	DAeC	(Luftsportgerätebüro)	sowie	dem	Baden-
Württembergischen	Luftfahrtverband.	
	
Flugzeugprüfungen	E-Klasse-Flugzeuge:	
Wir	haben	beim	LBA	beantragt,	dass	wir	E-Klasse	Flugzeuge	im	BWLV-Technischen	Betrieb	prüfen	
können.	Der	Antrag	läuft	über	unsere	LBA-Außenstelle	Stuttgart.		
	
Wenn	wir	die	Erweiterung	der	Betriebsgenehmigung	haben,	können	die	gängigen	Flugzeuge	
wie	Jodel,	Cessna,	Morane,	...	Geprüft	werden.	Wir	haben	aber	nicht	zu	viele	Prüfer	Klasse	1	im	
BWLV.	Es	wird	also	nicht	so	sein,	dass	jeder	Verein	automatisch	alles	geprüft	bekommt,	was	er		
möchte	L		

Leistungen	des	BWLV-Technischen	Betriebs	
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2.	Elektrische	Antriebe	in	Segelflugzeugen	
Jürgen	Eckert,	Rainer	Klein	

Jürgen	Eckert	und	Rainer	Klein,	FH	Heilbronn,		
haben	maßgeblich	bei	der	Elektrifizierung	der	ASG	32	und	anderer	
elektrischer	Segelflugzeuge	mitgearbeitet.	
	
Ihre	Erfahrungen	zum	Umgang	mit	elektrischen	Flugzeugen.	
	
Gliederung:	
	
-	die	Komponenten	elektrischer	Antriebe	
-	wie	weit,	wie	hoch	kommt	man	im	Vergleich	mit	Benzin	und	wie	kann	man		
			das	rechnen	
-	welche	Motortypen	werden	eingesetzt	
-	welche	Inverter	kommen	zum	Einsatz	
-	welche	Akkutypen	
-	wie	behandelt	man	eine	LiIonen-Batterie	und	wie	besser	nicht.	
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3.	Bericht	von	der	Prüferweiterbildung		
bei	Lange	Aviation	

	
-	Grundlagen	der	Elektrotechnik	
-	Grundlagen	der	elektrischen	Systeme	bei	der	Antares	
-	Vergleich	zu	anderen	elektrischen	Fliegern	
	
-	Wartung	und	Instandhaltung	an	der	Antares	

	-	Batteriesystem	
	-	Motor	
	-	restliche	Komponenten	

-	Prüfung	der	Antares	
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4.	Neuigkeiten	im	Bereich	der	Winden	

	
Nach	Aussage	Herbert	Egger	hat	sich	nichts	geändert	J		

		
	Kunststoffseile	sind	weiter	im	Kommen.	

	
	
Unterliegt	nicht	der	EASA		
deswegen	kein	ständiger	Regelwechsel	😂😂	
	
-	SPS	Steuerungen	für	ihre	Pneumatik	im	Kommen	
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5.	Formulare	-	Vereinsdatenblätter	

Grundsätzlich:	
Bei	Änderungen	in	der	Vereinstechnik	regelmäßig	aktualisieren	und	an	
den	BWLV	Technischen	Betrieb	schicken.	
	
IMMER	die	aktuellen	Formblätter	von	der	BWLV-Homepage	
verwenden.	
	
Aktualisierte	Daten	im	BWLV	erleichtern	die	Arbeit	und		
beschleunigen	die	Antwortzeiten	für	Anfragen.	
	
Im	Versicherungspaket	„Technik“	über	den	BWLV	sind		
alle	gemeldeten	Personen	mit	Technischem	Ausweis	versichert.		
	
Nicht	gemeldete	Personen	sind	nicht	versichert!!		
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Angaben	des	Vereins		
-	zur	Werkstatt,	
-	dem	Vorstand	und		
-  dem	technischen	Leiter		
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Angaben	zum		
Technischen	Personal	des	
Vereins	
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Angaben	zu	den	
Luftfahrzeugen,		
die	über	den	BWLV		
geprüft	werden	
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Seit	1.1.2018	müssen	LFZ	ein	8.33kHz-Gerät	haben.		
Die	alten	25khZ-Geräte	sind	nicht	mehr	zulässig.	
	
Grundsätzliche	Vorgehensweise	zum	Einbau:	
	
1.	Gibt	es	eine	TM	des	Herstellers	der	Zelle?	

	Z.B.	TM-GEN-1	von	Schempp-Hirth	 	->	Dann	diese	anwenden.		
	 	 	 	 	 	 	 	->	wenn	nicht	vorhanden,	dann:	

		
	2.	Gibt	es	ein	STC	des	Herstellers	der	Luftfunkstelle?		

	 	 	 	 	 	 	 	->	Dann	diese	anwenden.		
	 	 	 	 	 	 	 	->	wenn	nicht	vorhanden,	dann:	

	
3.	Verfahren	nach	CS-STAN.	Die	CS-STAN	gilt	für	EASA-	und	Annex	II-Luftfahrzeuge	

	 	 	 	 	 	 	 	->	Prüfer	kontaktieren	und	um	Rat	fragen.	
	
3	Dinge	sind	nach	dem	Funkeinbau	zu	erledigen:	
1.	Freigabebescheinigung	des	Prüfers	für	den	Einbau.	
2.	Ausrüstungsverzeichnis	aktualisieren.	
3.	Funkurkunde	neu	beantragen!!!	Nicht	vergessen!!!	
4.	Handfunkgeräte	müssen	auch	angemeldet	sein!!! 	 	->	dann	Fliegen	gehen	J	

6.	Funkumrüstung	8.33	Funkgeräte,	
Einbau	/	Prüfung	/	Freigabe	
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Einbau-Freigabe	8.33-Funkgerät	

Zu	1.	
Der	Einbau	eines	8.33kHz-Funkgeräts	kann	z.B.	auf	Basis	einer		
TM	des	Zellenherstellers	erfolgen:	
	
z.B.	bei	Schempp-Hirth	Flugzeugen:	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(Auszug	aus	Schempp-Hirth	TM-GEN-1)	
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Einbau-Freigabe	8.33-Funkgerät	
nach	CS-STAN	

CS-STAN 
ED Decision 2015/016/R (Annex IV) 

CS-SC001a 
 

CS-SC001a — 1 

Standard Change CS-SC001a 

INSTALLATION OF VHF VOICE COMMUNICATION EQUIPMENT 

 

1. Purpose 

Exchange of communications (COM) equipment, and for aircraft limited to VFR operation, also 
installation of COM equipment. This SC does not include installation of antennas. 

2. Applicability/Eligibility 

Aeroplanes not being complex motor-powered aircraft with a maximum cruising speed in ISA 
conditions below 250 kts, rotorcraft not being complex motor-powered aircraft and any ELA2 
aircraft. 

3. Acceptable methods, techniques and practices 

The following standards contain acceptable data: 

— FAA Advisory Circular AC 43-13-2B Chapter 2. 

Additionally, the following applies: 

— The equipment is authorised in accordance with JTSO-2C37d, JTSO-2C37e, ETSO-2C37e, JTSO-
2C38d, JTSO-2C38e, ETSO-2C38e or ETSO-2C169a, or later amendments, or equivalent. 

— The equipment is capable of 8.33 kHz and 25 kHz channel spacing. 

— The minimum output power specified for the radio is sufficient for the operation depending on 
the maximum flight level of the aircraft. The table below is valid for standard antenna 
installations (antenna type and position) with standard cable length less than 4 m and 2 
connectors: 

Maximum aircraft Flight Level (FL) Minimum output power 

up to 100 4 Watts 

100 to 150 6 Watts 

150 to 200 8 Watts 

200 to 250 10 Watts 

250 to 300 12 Watts 

300 to 400 16 Watts 

For different installations (cable length, connectors), the required output power needs to be 
assessed by additional analysis: 

Zu	3.	
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CS-STAN 
ED Decision 2015/016/R (Annex IV) 

CS-SC001a 
 

CS-SC001a — 1 

Standard Change CS-SC001a 

INSTALLATION OF VHF VOICE COMMUNICATION EQUIPMENT 

 

1. Purpose 

Exchange of communications (COM) equipment, and for aircraft limited to VFR operation, also 
installation of COM equipment. This SC does not include installation of antennas. 

2. Applicability/Eligibility 

Aeroplanes not being complex motor-powered aircraft with a maximum cruising speed in ISA 
conditions below 250 kts, rotorcraft not being complex motor-powered aircraft and any ELA2 
aircraft. 

3. Acceptable methods, techniques and practices 

The following standards contain acceptable data: 

— FAA Advisory Circular AC 43-13-2B Chapter 2. 

Additionally, the following applies: 

— The equipment is authorised in accordance with JTSO-2C37d, JTSO-2C37e, ETSO-2C37e, JTSO-
2C38d, JTSO-2C38e, ETSO-2C38e or ETSO-2C169a, or later amendments, or equivalent. 

— The equipment is capable of 8.33 kHz and 25 kHz channel spacing. 

— The minimum output power specified for the radio is sufficient for the operation depending on 
the maximum flight level of the aircraft. The table below is valid for standard antenna 
installations (antenna type and position) with standard cable length less than 4 m and 2 
connectors: 

Maximum aircraft Flight Level (FL) Minimum output power 

up to 100 4 Watts 

100 to 150 6 Watts 

150 to 200 8 Watts 

200 to 250 10 Watts 

250 to 300 12 Watts 

300 to 400 16 Watts 

For different installations (cable length, connectors), the required output power needs to be 
assessed by additional analysis: 

Einbau-Freigabe	8.33-Funkgerät	
nach	CS-STAN	
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CS-STAN 
ED Decision 2015/016/R (Annex IV) 

CS-SC001a 
 

CS-SC001a — 2 

— The equipment is qualified for the environmental conditions to be expected during normal 
operation. 

— Instructions and tests defined by the equipment manufacturer have to be followed. 

4. Limitations 

Any limitations defined by the equipment manufacturer apply. 

The equipment installation cannot be used to extend the operational capability of the specific 
aircraft (e.g. from VFR to IFR operation). 

In the case of rotorcraft approved for NVIS, if cockpit panels are to be inserted, the change cannot be 
considered an SC. 

5. Manuals 

Amend the AFM with AFMS containing or referencing the equipment instructions for operation, as 
required. 

Amend the Instructions for Continuing Airworthiness to establish maintenance actions/inspections 
and intervals, as required. 

6. Release to service 

This SC is not suitable for release to service by the Pilot-owner. 

Einbau-Freigabe	8.33-Funkgerät	
nach	CS-STAN	
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Bodenstationen	Segelfluggelände	

Als	Bodenstationen	von	Segelfluggeländen	und	Flugplätzen	ohne	
hoheitliche	Funktionen	(v.a.	Info-Plätze)	wie	„Koordinierung	von	
Höhenfreigaben“	können	normal	Flugfunkgeräte	8.33kHz	
verwendet	werden.		
	

Stand	2017:	

Stand	2018:	
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-  NfL	II-25/09&15/10	und	NfL	II-26/09&16/10	sind	weggefallen.	
	

-  Keine	Prüfvorschrift	für	die	Prüfung	durch	Avionik-LTB	mehr.	
	

-  Keine	jährliche	Prüfung	des	Transponder	mehr	erforderlich,	
sondern	nur	noch	zweijährlich.	
	

-  Der	Halter	muss	im	IHP	definieren,	wie	seine	Geräte	gewartet	
werden.	

-  Wieder	ein	Stück	Verantwortung	für	die	Halter	J			
	

-  Beim	LBA	gibt	es	Hinweise/Vorschläge	auf	der	Homepage,	wie	
die	Prüfungen	der	Halter	aussehen	können.	

7.	Neue	Vorschriften	zur		
Prüfung	Funk/Transponder	
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7.	Neue	Vorschriften	zur		
Prüfung	Funk/Transponder	

Möglicher	Vorschlag	zur	Wartung	der	Sprechfunkgeräte:	
Im	Flug	Sprechkontakt	zu	einer	möglichst	etwas	weiter	entfernten	Bodenstation	oder	
Luftfunkstelle	aufnehmen.	
Beurteilung	der	Übertragungsqualität	in	der	bekannten	Abstufung	1	–	5.	
Beurteilung	auf	Störungsfreiheit,	Abfrage	der	Gegenstelle	nach	Verständlichkeit.	
Die	Prüfung	kann	ggfls.	beim	Transpondertest	mit	FIS	erfolgen.	Dann	ist	abzufragen,	
wie	das	Sprechergebnis	seitens	FIS	beurteilt	wird.		
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z.B.	Transponder	:	
	

7.	Neue	Vorschriften	zur		
Prüfung	Funk/Transponder	

Möglicher Vorschlag DAeC zur Warung der Transponder: 
Mit	FIS	Sprechverkehr	zum	Transpondertest	aufnehmen.	Gemäß	Anweisung	von	FIS	
verfahren.	
Zusätzlich	nach	Hörbarkeit	der	eigenen	Aussendung	fragen.	Bei	der	Angabe	4	oder	5	der	
Übermittlung	ist	die	Sprechfunkgeräteprüfung	mit	durchgeführt.	
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Statement	von	Garrecht	zur	Wartung		
und	Prüfung	der	Transponder	
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Schrift vom DAeC

Statement	von	Funke	zur	Wartung		
und	Prüfung	der	Transponder	
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-  Aufnahme	Prüfprozedur	Funk	und	Transponder	in	IHP	
integrieren.	
	

-  Nach	einem	Jahr	(und	etwas	länger)	gute	Erfahrungen	mit		
selbsterklärten	IHP.	
	

-  Zur	Erinnerung:	Der	Halter	ist	für	die	Aufrechterhaltung	der		
Lufttüchtigkeit	und	die	Instandhaltung	verantwortlich.	Der		
Prüfer	kommt	nur	und	kontrolliert,	was	gemacht	wurde.	
	

8.	Selbsterklärte	IHP,	was	gibt	es	Neues	
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Selbsterklärte	IHP	

Es	gibt	noch	immer	drei	Wege	zum	IHP:	
	
1.	Selbsterklärung	durch	den	Halter	–	seit	Mitte	2015	möglich	
	
2.	Die	indirekte	Genehmigung	durch	eine	CAMO+	(z.B.	BWLV)	mit	Privileg	zur		
IHP-Genehmigung	(bei	dieser	Genehmigung	können	keine	Abweichungen	von	TBO-
Zeiten/Fristen	im	IHP	genehmigt	werden)	
	
3.	IHP-Genehmigung	beim	LBA	(macht	fast	niemand	mehr	und	hat	keine	Vorteile) 	
	
	
Alles	zum	Thema	„Self	declaration“	eines	IHP	auf	der	DAeC-Homepage	unter:		
	
www.daec.de/fachbereiche/luftfahrttechnik-betrieb/selbsterklaerte-instandhaltungsprogramme/	
	
	
Das	IHP	muss	jährlich	zur	Prüfung	vom	Prüfer	auf	Plausibilität	und	Aktualität	
überprüft	werden.	Die	Überprüfung	der	IHPs	findet	im	Rahmen	der	LTP	durch	den	
Prüfer	statt.	
	
Der	BWLV	prüft	keine	IHPs.	Die	Prüfung	auf	Plausibilität	und	Aktualität	findet	
durch	die	Prüfer	(ARS)	bei	der	Lufttüchtigkeitsprüfung	statt.	Der	Prüfer	ist	NICHT	
für	die	Instandhaltung	verantwortlich,	sondern	der	Halter.	
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Selbst-IHP:	Punkte	zur	Beachtung	

Allerdings,	egal	welche	Angaben	der	Eigentümer/Halter	für	sein	IHP	verwendet,	
wenn	er	sich	für	das	selbst	erklärte	Instandhaltungsprogramm	entscheidet	
MUSS	ihm	klar	sein:		
	
DER	HALTER	ÜBERNIMMT	DIE	VOLLE	VERANTWORTUNG	FÜR	DIE	
INSTANDHALTUNG	SEINES	LUFTFAHRZEUGES	ENTSPRECHEND	SEINES	IHP!	
	
ý	Jedes	selbst	erklärte	IHP	MUSS	bei	JEDER	Lufttüchtigkeitsprüfung	durch	den	
Prüfer	auf	Konformität	überprüft	werden.		
	
Wir	empfehlen,	vor	der	Erklärung	des	IHP,	den	Prüfer	des	Vertrauens	zu	
kontaktieren	und	Unklarheiten	im	Vorfeld	auszuräumen.	
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IHP-self-declaration	
Wege	der	Instandhaltung	

Hier	 x	
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Was	muss	zwingend	aufgeführt	werden?	

Alle	Wartungs-	
unterlagen		
mit	Angabe	der		
Ausgabe	und		
Datum	
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Was	muss	zwingend	aufgeführt	werden?	
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Was	muss	zwingend	aufgeführt	werden?	

Funk/Transponderprüfung	fällt	in	dieser	Form	raus,	NfL	gestrichen	

X	

X	

X	
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IHP-self-declaration	
Wege	der	Instandhaltung	

Die	Liste	der	freigabeberechtigten	Mitglieder	des	Vereins	ist	in	der		
L-Akte	des	LFZ	hinterlegt	und	wird	vom	Halter	aktualisiert.	Textvorschlag	

Der	Textvorschlag	gilt	für	Vereine/Haltergemeinschaften.		
Bei	Einzelhaltern	kann	die	Liste	leer	bleiben.	
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Weitere	Anlagen	des	IHP	
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Die	alte	Frage:	Wie	viel	spart	man	bei	einem	LFZ	wenn	man	die	
Komponenten	länger	bis	zur	Überholung	im	Flugzeug	lässt?		
Der	Halter	ist	für	alle	TBO-Überschreitungen	verantwortlich	.....		
	

9.	Verlängerung	TBO-Zeiten	für	Komponenten	
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Es	ist	mittlerweile	möglich,	auch	für	Luftfahrzeuge,	die	in	der	
Schulung	eingesetzt	werden,	für	TBO-Zeiten	für	Komponenten,	
Überschreitungen	zu	definieren.	
		
Für	Vereinsvorstände	ist	dies	jedoch	nicht	zu	empfehlen.	
Der	Vorstand	unterschreibt,	dass	er	die	volle	Verantwortung		
übernimmt!!!	
	
	
	
	
Die	Verantwortung	hat	der	Vorstand	immer.	Dann	aber	besser		
ohne	Überschreitungen	von	TBOs,	die	er	im	Zweifelsfall	rechtlich	
nicht	verteidigen	kann.	
Von	einzelnen	Ausnahmen	vielleicht	abgesehen	.....		
(nach	Diskussion	und	reiflicher	Überlegung	.....)	

10.	Austausch	von	Komponenten	
was	kann	wie	lange	betrieben	werden?	
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TBO-Überschreitungen	

Damit	können	jetzt	auch	Komponenten	von	Schulflugzeugen	nach	Ablauf	der		
TBO	weiter	betrieben	werden	
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TBO-Überschreitungen	
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TBO-Überschreitungen	
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TBO-Überschreitungen	
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TBO-Überschreitungen	
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5.	Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	
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Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	
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Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	

Nochmals	zur	Verdeutlichung:	

Dies	bedeutet	im	konkreten	Fall:	

....	dass	der	Halter	(bei	Vereinen	der	Vorstand)	dafür	sorge	trägt,	dass	dann	z.B.	im		
Winter	auch	tatsächlich	der	Motor	konserviert	wird,	oder	ein	Flug	mit	mind.	30min		
durchgeführt	wird.	Sonst	sind	wir	wieder	beim	Thema	Haftung	wenn	etwas	passiert	....	
	
è	Deswegen	gut	überlegen,	was	einem	wie	viel	TBO-Überziehung	wert	ist.	
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Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	
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Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	



BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER 
L U F T FA H RT V E R B A N D  E. V.

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .

B W LV

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER LUFTFAHRTVERBAND E .V .
B W LV

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

Schrift aus dem Adler

Schrift vom DAeC

Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	
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Sonderkontrollen	bei	TBO-Überschreitungen	
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11.	Rettungsfallschirme	(1/3)	
Die	Technische	Kommission	des	DAeC	hat	eine	Richtlinie		
zur	Wartung	und	Instandhaltung	für	Fallschirme	erarbeitet.	
Z.	Zt.	in	Abstimmung	mit	dem	LBA.	
Wenn	verabschiedet,	können	Fallschirme	von		
Fallschirmprüfern	geprüft	werden,	die	vom	DAeC	ausgebildet	
wurden.	
->	Voraussichtlich	noch	in	2018	
	
Die	Laufzeiten	der	Rettungsfallschirme	sind	fast	alle	auf	20	
Jahre	erhöht.		
Die	RF5-Fallschirme	müssen	nach	15	Jahren	sondergeprüft	
werden.	Wenn	die	O.K.	ist,	kann	auf	20	Jahre	verlängert	
werden.	
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11.	Rettungsfallschirme	(2/3)	
Übersicht	über	die	gängigsten	Rettungsschirme,	Laufzeiten	und	Packintervalle	
Stand	März	2018:	
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Ergänzend	zur	Tabelle	der	Verwendungsdauer	und	der	
Packintervalle,		
der	gebräuchlichsten	Rettungsfallschirmsysteme	folgende	
Anmerkung.	
	
Grundsätzlich	sind	die	folgende	Herstellervorgaben	zu	beachten:	
Verwendungsdauer	(Lifetime)	
für	Packintervalle	und	Inspektion	
	
Wichtig:	
Maßgebend	ist	das	entsprechende	Manual	(Benutzeranweisung)	
des	Herstellers	der	Baugruppen,	z.	B.	Gurtzeug	und	Fallschirm.	
	
In	manchen	Fällen	stammt	das	Fallschirmsystem		
(Gurtzeug	und	Fallschirm)		von	verschiedenen	Hersteller.		
->	Im	Zweifelsfall	Rücksprache	mit	dem	Fallschirmprüfer.	

11.	Rettungsfallschirme	(3/3)	
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12.	EASA-Neuigkeiten	zur	Umschreibung	
Lizenzen	in	EASA-Lizenzen	P/O-Wartung	

Opt-out	für	die	Einführung	technisches	Personal	wurde		
verlängert	bis	15.09.2018.		
D.h.,	dass	ab	dann	sollen	L-Lizenzen	ausgestellt	werden.	
	
	
Erleichterungen	für	Technisches	Personal?		
	
Umschreibung	der	Prüferlizenzen	in	Part-66-Lizenzen?	
	
Umschreibung	der	Wartlizenzen	in	Part-66-Lizenzen?	
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13.	Was	ist	bei	komplexer		
Instandhaltung	zu	beachten?	

Komplexe	Instandhaltung	ist	in	Anlage	VII	des	Part	M	geregelt	
Für	alle	Instandhaltungsmaßnahmen	nach	Anhang	VII	
muss	die	Werkstatt	im	BWLV	für	EASA-LFZ	für	diese	Arbeit	in	der	Genehmigung	
erweitert	werden.	
	
Die	Anmeldung	der	komplexen	Arbeiten	erfolgt	über	den		
BWLV	Technischen	Betrieb.		
Die	Anmeldung	der	komplexen	Instandhaltung	liegt	auf	der	Download-Seite	des	
BWLV	unter		
Einrichtungen/BWLV-Technischer-Betrieb/Formulare	für	Vereine	
	
Die	Genehmigung	des	Antrags	wird	vom	Betriebsleiter	des	BWLV		
beim	LBA	beantragt.	
	
Also	Formular	ausgefüllt	an	den	BWLV	schicken		
mit	Unterschrift	von	Werkstattleiter,	Vorstand,	Prüfer.	
	
Mit	dem	Prüfauftrag	ist	die	komplexe	Instandhaltung	beim	LBA	beantragt	
und	genehmigt.	
Läuft	gut	im	Land	mit	den	Vereinen	im	Land.	
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Komplexe	Instandhaltungsaufgaben	
Die	folgenden	Arbeiten	stellen	die	in	M.A.801(b)(2),	aufgeführten	komplexen	Instandhaltungsaufgaben	dar.	
1.	Die	Änderung,	die	Reparatur	oder	der	Austausch	eines	der	nachfolgend	aufgeführten	Teile	der	Zelle	durch	Nieten,	
Kleben,	Laminieren	oder	Schweißen:	
a)	eines	Kastenholmes,	b)	eines	Teiles	des	Tragflächenholmes	oder	des	-holmgurtes	c)	eines	Holmes,	d)	eines	Holmgurtes,		
e)	eines	Teiles	eines	Fachwerkholmes,	
f)	des	Holmsteges,	g)	eines	Rumpfkiel-	oder	Kimmteiles	eines	Flugbootrumpfes	oder	eines	-schwimmers,	h)	von	
Druckgliedern	aus	Wellblech	in	einem	Tragflügel	oder	einer	Leitwerksfläche,	
i)	einer	Tragflächen-Hauptrippe,	
j)	einer	Tragflächen-	oder	Leitwerksstützstrebe,	k)	eines	Motorträgers,	
l)	eines	Rumpflängsträgers	oder	-spanten,	m)	eines	Teiles	eines	seitlichen	Trägers,	horizontalen	Trägers	oder	Brandschotts,	
n)	einer	Sitzbefestigung	oder	eines	-lagerbockes,	o)	die	Erneuerung	von	Sitzschienen,	p)	einer	Fahrwerksstrebe	oder	-
knickstrebe,	q)	einer	Achse,	
r)	eines	Rades	und	
s)	einer	Schneekufe	oder	eines	Kufengestells,	ausgenommen	die	Erneuerung	einer	Beschichtung	mit	niedriger	Reibung.	
2.	Die	Änderung	oder	Reparatur	eines	der	folgenden	Teile:	
a)	der	Luftfahrzeugbeplankung	oder	der	Beplankung	eines	Schwimmers,	wenn	die	Arbeiten	die	Verwendung	einer	Stütze,	
eines	Bockes	oder	einer	Befestigung	erfordern,	
b)	von	Luftfahrzeugbeplankungen,	die	Druckbeaufschlagungslasten	unterliegen,	wenn	der	Schaden	in	der	Beplankung	in	
irgendeiner	Richtung	mehr	als	15	cm	(6	Zoll)	umfasst,	
c)	eines	lastbeaufschlagten	Teils	der	Steuerungsanlage,	einschließlich	Steuersäulen,	Pedalen,	Wellen,	Quadranten,	
Umlenkhebeln,	Steuerhörnern	und	geschmiedeten	Lagerböcken	oder	Lagerböcken	aus	Guss,	ausgenommen	ist	jedoch	
i)	das	Aufhämmern	von	Reparaturspleißen	oder	Seilbeschlägen	und	ii)	der	Austausch	eines	Stoßstangen-Endanschlusses,	
der	durch	Niete	befestigt	ist,	und	
d)	jedes	anderen	nicht	unter	Ziffer	1	aufgeführten	Strukturbauteils,	das	ein	Hersteller	in	seinem	Instandhaltungshandbuch,	
Strukturreparaturhandbuch	oder	seinen	Anweisungen	für	die	Aufrechterhaltung	der	Lufttüchtigkeit	als	
Primärstrukturbauteil	gekennzeichnet	hat.	
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Für	alle	komplexen	Arbeiten/	
Instandhaltungsmaßnahmen/	
Reparaturen	vor	Beginn	der	Arbeiten	
die	Arbeiten	beim		
BWLV	anmelden	
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Die	Anmeldung	ist	kostenfrei	J		
	
Sobald	das	LBA	den	genehmigten	Antrag	
An	den	BWLV	zurück	geschickt	hat,		
können	die	Arbeiten	begonnen	werden.		
	
(Wenn	der	Halter	nichts	gegenteiliges	hört,	
Kann	mit	den	Arbeiten	begonnen	werden.	
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Nach	Beendigung	der	Arbeiten		
wird	die	Maßnahme	durch	einen		
Prüfer	freigegeben.	
	
Ein	Pilot/Owner	kann	es	nicht		
freigeben.	Sonst	wäre	es	keine		
komplexe	Maßnahme.	
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14.	Freigabebescheinigungen	
(zur	Auffrischung)	

Wir	haben	drei	verschiedene	Freigabebescheinigungen:	
	
1.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/Eigentümer-Wartung	EASA-LFZ	
	
2.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/Eigentümer-Wartung		
Annex	II	LFZ	
	
3.	Freigabebescheinigung	für	Prüfer	(freigabeberechtigtes	
Personal)	nach	Instandhaltungsmaßnahmen,		
die	nicht		P/O-Wartung	sind.	
	
Bitte	beachten:	Pilot/Owner	&	Warte/Werkstattleiter	nur		
Freigaben	nach	Nr.	1	und	Nr.	2	verwenden.	
Prüfer	verwenden	die	Freigabe	nach	Nr.	3		
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1.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/
Eigentümer-Wartung	EASA-LFZ	
	

Hier	muss	die	Freigabe	beschrieben	werden	
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2.	Freigabebescheinigung	für	Pilot/Eigentümer-
Wartung	Annex	II	LFZ	

Hier	muss	die	Freigabe	beschrieben	werden	
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3.	Freigabebescheinigung	für	Prüfer	nach	allen	
Wartungsmaßnahmen,		die	nicht		P/O-
Wartung	sind.	
	

Hier	muss	die	Freigabe	beschrieben	werden	
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15/1.	Standard	Changes	–	Standard	Repairs	

In	2016:	Standard	Changes	veröffentlicht.	
	
Jetzt	ergänzt	durch	Standard	Repairs:		
-	Für	Flugzeuge	
-	Für	Motorsegler/Segelflugzeuge	
	
Auf	der	DAeC-Homepage	ausführliche	Übersetzungen	und	
Verfahrensanweisung	zur	Handhabung	der	Standard	Repairs:	
Unter	https://www.daec.de/fachbereiche/luftfahrttechnik-betrieb/uebersetzung-cs-stan/	
	
	
Ähnlich	der	Standard-Reparatur-TMs	der	Hersteller,	die	schon	seit	
einigen	Jahren	veröffentlicht	wurden.	Jetzt	auch	anwendbar	für	
Flugzeuge,	für	die	der	Hersteller	nichts	veröffentlicht	hat,	oder	kein		
Hersteller	mehr	existiert.	
Auch	für	ANNEX	II	Luftfahrzeuge.	
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Grundsätzliche	Vorgehensweise	zu	Modifikationen:	
	
1.	Gibt	es	eine	TM	des	Herstellers	der	Zelle?	

	Z.B.	TM-Gen-01	von	Schempp-Hirth	
	->	Dann	diese	anwenden.	

	
2.	Gibt	es	einen	Minor	Change	(STC)	eines	Betriebs	für	die	

	Änderung/Einbau	der	Komponente?	(z.B.	ORATEX,	....)	
	 	->	Dann	diese	anwenden	
	
3.	oder	Verfahren	CS-STAN,	die	Ausfüllanleitung	liegt	auf	der		

	DAeC-Homepage	(...	im	Bereich	Technik)	
	
Die	CS-STAN	gilt	für	EASA-	und	Annex	II-Luftfahrzeuge	

15/1.	Standard	Changes	–	Standard	Repairs	
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Welches	Verfahren		
ist	anzuwenden?	
	
	
Einmal	von	oben		
nach	unten	– dann		
weiß	man	es	J	
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16.	EASA-AD	–	LBA-LTA	

EASA-ADs	sind	rechtlich	bindend	
	auch	wenn	keine	LTA	des	LBA	vorliegt!	

	
EASA-ADs	können	bei	der	EASA	unter		

http://ad.easa.europa.eu/	
	

Und	beim	LBA	unter	
http://www2.lba.de/LTAs/	

	
gefunden	werden.	
	
Die	EASA	bietet	einen	AD-Newsletter	an.	Nach	Registrierung	kommt	per	
email	automatisch	eine	Benachrichtigung	zu	neuen	ADs.	
Das	LBA	bietet	einen	Vordruck	für	LTA/AD-Übersichten	an.	Dieser	liegt	auf		
Der	LBA-Homepage.	
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16.	LTA/AD-Übersicht	für	LFZ		
 
Referat T2 
ACAM, Technisches Personal und Lufttüchtigkeitsanweisungen       Luftfahrt-Bundesamt 
 

Ausgabe vom: 21.06.2013                                      Seite 1 von 1 
Revision: 0 (Original)                                                                                                                                                                                                                                                            T21-2030000-LTA_Liste 

 

Muster: Cessna-LBA Bj.: 1989 Werknr.: 918273645XXX Kennzeichen: D-XXXX Seite 1 von n 

          

LTA 
Nummer 

AD 
Nummer 

SB/TM 
Nummer Gegenstand 

LTA/AD/TM durchgeführt  Erledigungsvermerke 

am (Datum)  notwendige 
Wiederholung 

bei 
(FH) 

bei 
(FC) Befundbericht/ CRS Prüfvermerk 

D-1990-
172R1 

US-2013-11-
16    

Einbau des Flugmotors 
L2400 EB 1.AA mit Propeller 
MTV-1-A/L 160-03 in G109B 

28.9.1990 keine 86 26 P/N überprüft, Maßnahme 
durchgefürt, WO 0815/90   

92-350  

 

SB1234568  Überprüfung der Magnete am 
Motor 25.6.1996 keine 98 32 Maßnahme durchgeführt, 

siehe WO 2558/96   

  EASA 13-
077 

 

Überprüfung der 
Entwässerungsbohrung im 

Höhenruder 
28.2.2005 28.2.2015 458 256 Maßnahme durchgefürt  

 

  

 

817-23/1 Austausch des Dichtkolbens 
im Brandhahn 28.2.2005 keine 458 256 Maßnahme durchgeführt, 

siehe WO 3445/05   

D-2012-356 

  

715-08 Überprüfung der 
Bremsklappenanschläge 24.11.2012 24.12.2013 1025 423 Maßnahme durchgefürt, 

siehe WO 0125/12   

 

LTA/AD-Übersicht vom xx.xx.xxxx LBA-Kennblatt Nr.:xxx 

EASA-TCDS Nr.: xxxx Halter: xxxx 
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16.	Prüfung	älterer	LTAs	

Es	existiert	der	Fall,	dass	ein	Prüfer	seine	Prüflizenz	entzogen	bekam		
weil	eine	LTA	an	dem	Flugzeug	nicht	durchgeführt	war,	was	er	nicht	
rückwirkend	geprüft	hatte.	Die	LTA	war	vor	ca.	15	Jahren	
erschienen.	
	
Prüfer	müssen	kontrollieren,	ob	alle	LTA	seit	Herstellung	des		
LFZ	beachtet	wurden.	
	
Der	Halter	ist	verantwortlich	für	die	Führung	der	L-Akte,		
(was	bei	manchen	Haltern	nicht	den	Anschein	hat).	
	
Deswegen	muss	der	Halter	die	Nachweise	der	Durchführung		
alter	LTA	pflegen,	u.a.		
-	LTA/AD/TM-Übersicht	
-	Freigaben	
-	Befundberichte	
-	Arbeitsberichte	....^	
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18.	Ausfüllen	von	Prüfunterlagen	
-  Prüfunterlagen	sollen	zeitnah	beim	BWLV	abgegeben	werden.	
-  Ausfüllen	der	Prüfunterlagen	nach	Lufttüchtigkeitsprüfung	

	Die	einzureichenden	Unterlagen	sind:	
	-	ARC,	2-fach	
	-	Lufttüchtigkeitsprüfbericht,	2-fach	
	-	Prüfliste,	1-fach	
	-	Übersicht	Freigabebescheinigungen,	1-fach	

		 	-	Kopie	der	Freigaben	
	-	Befundbericht	

		 	-	Kopie	IHP	bei	Änderung	als	pdf	per	Email	
	-	Weitere	bei	der	Prüfung	angefertigte	Unterlagen,	
	 	z.B.	Flugbericht,	Wägebericht,	Kompensierbericht,	.....	

	
-	Nach	komplexer	Instandhaltung	noch	evtl.	zusätzliche		
		Unterlagen	wie	z.B.	Schweißbericht,	.....	
	
Nur	noch	Formulare	verwenden	mit	Adresse	Scharrstr.	
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Vorbereitung	der	Prüfung	durch	den	Halter,		
ein	Beispiel	für	eine	Checkliste	(1/2)	
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Vorbereitung	der	Prüfung	durch	den	Halter,		
ein	Beispiel	für	eine	Checkliste	(2/2)	
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Vorbereitung	der	Prüfung	durch	den	Halter,		
noch	ein	Beispiel	für	eine	gute	Checkliste	
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Prüfunterlagen		
korrekt		
ausfüllen	

Mindestangabe	der		
P/O-Vorbereitung	der		
LTP	und	Winterwartung	

Alle	Freigaben	des		
Prüfers	eintragen	
	

Unterschriften		
des	Prüfers	
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19.	Bildungszeitgesetz	–		
Lehrgang	ohne	Urlaubstage	besuchen	

•  In	BW	kann	(/muss	nicht)	vom	Arbeitgeber	Bildungsurlaub	für	Fortbildungen	
gewährt	werden.	Nicht	alle	Firmen	gewähren	den	Bildungsurlaub.		
(Beim	letzten	ZW-Lehrgang	bekam	ein	Teilnehmer	keinen	Bildungsurlaub	von	
seiner	Firma)	
	

•  Voraussetzung:		
Fortbildungsstätte	muss	zertifiziert	sein	(TÜV	für	Bildungseinrichtungen)	
->	Der	BWLV	ist	als	Bildungseinrichtung	zertifiziert.	
	

•  Durchschnittlich	bekommen	3-4	Teilnehmer	Bildungsurlaub	von	ihrem	
Arbeitgeber	für	Technische	Lehrgänge	beim	BWLV	und	FL-Lehrgang.	
	

•  Informationen/Antragsformulare	beim	RP-Karlsruhe	unter	
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bildung/Seiten/
Bildungszeit.aspx	und	auf	der	Homepage	des	BWLV	unter
http://www.bwlv.de/de/inhalt/verband/wir-ueber-uns/bezahlter-
bildungsurlaub.html#c2802	
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20.	Überholung	Gurte	–	seit	Wegfall	
Schlehmann	und	Autoflug	

Neue	Möglichkeit	bei	z.B.	ASF:	
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21.	Einweisungswochenende		
„Bespannen	mit	ORATEX“	

Sven	Koch,	Werkstattleiter	Segeflugschule	Unterwössen	und	
Prüfer	Klasse	3,	bietet	ein	Wochenende		
„Einweisungslehrgang	Bespannen	mit	ORATEX“	an.	
	
Es	findet	am	24.	und	25.	November	auf	dem	Klippeneck	statt.	
Teilnehmerzahl	ca.	15.	
	
Es	wird	gezeigt	wie	man	mit	ORATEX	richtig	bespannt	und	
welche	Regeln	für	die	Dokumentation	zu	beachten	sind.	
	
Anmeldung	über	den	BWLV:	birkhold@bwlv.de		
(Bei	mehr	Anmeldungen	als	Plätzen	entscheidet	das	Los)	
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22.	Was	noch	offen	ist		
und	woran	wir	arbeiten	.....	

-  CAMO-Erweiterung	für	Motorflugzeuge	
Für	gängige	Vereinsflugzeuge	wie	DR400,	Aquila,	Katana,	u.a.	aber	
nicht	für	komplexe	oder	wenig	verbreitete	Flugzeuge		
wie	Mooney	oder	Cessna	182,	o.ä	
	

-  Komfortablere	Prüfformulare.		
Dass	vielleicht	weniger	von	Hand	ausgefüllt	werden	muss.		
Es	dauert	noch	etwas	–	kommt	aber.	
	
	Wir	haben	eine	Zusammenarbeit	mit	vereinsflieger.de.	
	Die	entwickeln	ein	CAMO-Modul.		

	
-	ANNEX	II-LFZ:	Wenn	TBOs	überschritten	werden	sollen		
		(z.B.	4	Jahre	bis	zur	Überholung	der	Schleppkupplungen)	muss	auch	ein	
		IHP	erstellt	werden.		
		Werden	alle	TBOs	nach	Herstellervorgabe	eingehalten,	gilt	das	Betriebs-	
und		
		Wartungshandbuch	als	Ersatz	für	ein	IHP	
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22.	Was	noch	offen	ist		
und	woran	wir	arbeiten	.....	

-  Zum	Thema	l‘Hotellier	und		
TBO	(3000h,	10	Jahre)	
	

-  Auch	l‘Hotellier,	die	noch	keine		
3000h	haben,	können	schon	
fällig		
sein.	
Die	l‘Hotellier	im	Video	waren		
nur	1600	Stunden	in	einer	
ASK21	im	Einsatz.	
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25.	Verschiedenes	

Der	Unterschied	zwischen	Segelflug	und	Großluftfahrt	bzgl.	
Der	Regelungen	ist:		
die	Regelungen	für	die	Großluftfahrt	ist	dafür	da,	möglichst	
alle	Schlupflöcher	zu	schließen.		
Beim	Segelflug	ist	es	so,	dass	die	Segelflieger	an	ihrem	
Flugzeug	interessiert	sind	und	nicht	die	Schlupflöcher	suchen.	
Bei	denen	ist	das	wichtigste	Ziel,	denen	Wissen	zu	vermitteln,	
dass	sie	alles	richtig	machen.	
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25.	Verschiedenes	

-  Nicht	direkt	Luftfahrzeugtechnik	–	aber	wichtig	für	den	
Urlaub:	
		
Befestigung	Abreißseilseil	am	Auto.	
https://www.caravaning.de/tipp/das-abreissseil-im-caravan-erfuellt-lebenswichtige-aufgaben/	
	

-  Es	drohen	empfindliche	Bußgelder,	z.B.	in	der	Schweiz	und	
anderswo.	(Schweiz:	500	SFR	L)	
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Die	nächste	Tagung	Technik	
	

findet	in	Friedrichshafen	statt	
am	13.	April	2019)	

	
Viel	Spaß	bei	der	Werkstattarbeit.	Viel	Spaß	

beim	Fliegen	und	eine	unfallfreie	Saison	2018	J		
	
	


